
Stadt Troisdorf 
Der Bürgermeister 
Az: II/60.3/Be 
 
 

Datum: 12.01.2021 

Vorlage, DS-Nr. 2021/0025  öffentlich  
   
 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Rat 27.04.2021    

 
 
Betreff: Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW 03. Dezember 2020 

hier: Ersatz- bzw. Neubepflanzung von Straßenbäumen entlang der 
Mühlheimer Straße - B 8 - 

 
Beschlussentwurf: 
Der Haupt- und Finanzausschuss macht von seinem Rückholrecht Gebrauch und 
entscheidet über den vorliegenden Bürgerantrag unmittelbar selbst. Der Haupt- und 
Finanzausschuss lehnt den Bürgerantrag zu Ersatz- bzw. Neubepflanzungen entlang 
der Mühlheimer Straße ab.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Nein 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Bei der Mühlheimer Straße handelt es sich um eine Bundesstraße. Somit liegt die 
Zuständigkeit für Pflanzungen beim Straßenbaulastträger, hier Straßen.NRW, und 
nicht bei der Stadt Troisdorf. 
 
Es wurde bereits im Rahmen der Ausbauplanung des Kreuzungspunktes 
Gierlichstraße/B 8 geprüft, ob eine Bepflanzung in der Mühlheimer Straße möglich 
ist. Da in dem schmalen Grünstreifen Leitungen, Kanal und Sonderbauwerke liegen, 
sind keine Baumpflanzungen möglich. 
Die Verwaltung wird den Landesbetrieb bitten, für den weiteren Verlauf der B 8 
(Mülheimer Straße) zu prüfen, ob zusätzliche Baumpflanzungen möglich sind.  
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 

 

  
Walter Schaaf 
Technischer Beigeordneter 
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